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1. Einleitung 

1.1. Ausgangssituation 
Seit 1950 wurden in Europa konkrete Schritte in Richtung Integration gesetzt. 

Die begonnene Entwicklung im Bereich der Kohle- und Stahlindustrie setzte 

sich erfolgreich in anderen Wirtschaftsbereichen fort. Eine Gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik (GASP) wurde im Jahre 1992 durch Gründung der Euro-

päischen Union (EU) mit dem Vertrag von Maastricht eingeführt, ebenso die 

Option einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu späterem Zeitpunkt.  

Der Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) ist 

integrationspolitisch besonders sensibel, da die Mitgliedstaaten der Union ihre 

Souveränität in diesem Bereich behalten wollen. Es ist vor allem der außerver-

traglichen Entwicklung in Form von Gipfeltreffen des Europäischen Rats zu ver-

danken, dass die ESVP zügig in Richtung Integration schreitet.  

Die ESVP ist durch die Festlegung der politischen Kernelemente beim Europäi-

schen Rat in Köln (1999) ins Leben getreten. Seit dem Jahr 2003 werden auf 

Basis des Vertrags von Nizza EU-autonome Missionen im Bereich der Si-

cherheits- und Verteidigungspolitik geführt. Durch Einsetzung eines Europäi-

schen Konvents zur Ausarbeitung einer Verfassung für Europa wurden dem 

Verteidigungsbereich neue Impulse gegeben. Mit Inkrafttreten des Verfas-

sungsvertrags wird die ESVP ein eigenständiger Politikbereich. 

Darüber hinaus werden neue Formen der differenzierten Integration im Bereich 

der Sicherheits- und Verteidigungspolitik möglich: Art I-41 (5) Verfassungsver-

trag für Europa (VVE) sieht die Möglichkeit der Beauftragung einer Gruppe von 

Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union im 

Dienste ihrer Interessen vor. Aufgrund von Art I-41 (6) VVE besteht die Mög-

lichkeit einiger Mitgliedstaaten, welche anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf 

militärische Fähigkeiten erfüllen, eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen zu begründen. Darüber 

hinaus wird in Art I-41 (7) VVE eine für alle Mitgliedstaaten verpflichtende militä-

rische Beistandsklausel eingeführt.  



 2

1.2. Zielsetzung der Arbeit  
Ziel der gegenständlichen Arbeit ist die Darstellung der neuen Formen differen-

zierter Integration innerhalb des Rahmens der Europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik im Vertrag über eine Verfassung für Europa. Die „verstärk-

te“ und Ständige Strukturierte Zusammenarbeit einiger williger und fähiger Mit-

gliedstaaten der Union sowie die militärische Beistandsklausel werden ausführ-

lich dargestellt und rechtlich analysiert. Dabei werden Vergleiche mit den der-

zeit geltenden Bestimmungen des Vertrags von Nizza im Bereich der ESVP an-

gestellt und eine mögliche Entwicklung der Union in Verteidigungsbelangen 

aufgezeigt.  

Darüber hinaus werden weitere Fragen nach den Chancen einer ESVP ab Gel-

tung des Verfassungsvertrags sowie mögliche Auswirkungen auf zukünftige 

Missionen erörtert. Dabei werden die verschiedenen Einflussfaktoren in Bezug 

auf die Weiterentwicklung einer GASP/ESVP berücksichtigt, ebenso die im 

Rahmen des Europäischen Konvents und der nachfolgenden Regierungskonfe-

renz eingebrachten Vorschläge zur Ausgestaltung einer differenzierten Integra-

tion im Bereich der ESVP. 

Schließlich werden die Auswirkungen der europäischen Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik auf die Beziehungen zur NATO und deren Hauptakteur, den 

USA, untersucht, ebenso allfällige Konsequenzen auf den neutralen Status der 

Republik Österreich.  

 

1.3. Aufbau der Arbeit 
Das einleitende Kapitel 1 beschreibt Ausgangssituation, Zielsetzung und Auf-

bau der Arbeit.  

In Kapitel 1 wird die Entwicklungsgeschichte einer gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik in Europa im Überblick dargestellt sowie die vertragliche und 

außervertragliche Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik der Union.  
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Kapitel 1 stellt die Regelungen differenzierter Integration im Bereich der ESVP 

mit ihren Durchführungsbestimmungen im operativen Teil der Verfassung für 

Europa dar, sowie die mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammen-

hängenden Bestimmungen. Diese neuen Regelungen werden rechtlich analy-

siert, indem Vergleiche zu den derzeit geltenden Bestimmungen des Vertrags 

von Nizza gezogen werden und Unterschiede, wesentliche Änderungen sowie 

etwaige Verbesserungen des Verfassungsvertrags herausgearbeitet werden.  

Kapitel 1 analysiert die Auswirkungen der Ratifikation des Verfassungsvertrags 

auf die ESVP und deren voraussichtliche Entwicklung sowie zukünftige Umset-

zung. Weiters werden die Beziehungen zwischen EU und NATO sowie den 

USA beleuchtet und die Konsequenzen, die sich aus der Weiterentwicklung der 

ESVP ergeben könnten, aufgezeigt. Schließlich wird das Verhältnis der  

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union auf die Republik Österreich ana-

lysiert, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Status der 

Neutralität. 

Abschließend werden in Kapitel 1 Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit gezo-

gen. 
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2. Entwicklungsphasen einer europäischen 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

2.1. Etappen zwischen 1950 und 1990 
Die Europaidee geht bis zur griechisch-römischen Antike zurück. In Österreich 

hat in der Zwischenkriegszeit Graf Coudenhove-Kalergi mit der 1923 gegründe-

ten Paneuropäischen Bewegung für die Schaffung eines Bundesstaates „Verei-

nigte Staaten von Europa“ geworben.1 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 

europäische Zusammenarbeit durch die Organisation für Europäische Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit (OEEC, 1948)2 wieder belebt. Die Errichtung der 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)3 folgte dem von  

J. Monnet und dem französischem Außenminister R. Schumann 1950 vorgeleg-

tem Plan zur supranationalen Verwaltung der französischen und deutschen 

„Schlüsselindustrien“ und wurde zur Geburtsstunde der europäischen Integrati-

on. Im europäischen Integrationsprozess besteht traditionell ein enger Zusam-

menhang zwischen den Bereichen Sicherheit und Integration. 

Die Bemühungen, eine europäische Gemeinschaft auch im Verteidigungsbe-

reich zu schaffen, scheiterte an der Weigerung der französischen Nationalver-

sammlung, den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft4 am 

30.8.1954 zu unterzeichnen.5 Die nächste Etappe stellte das Projekt der Bene-

lux-Staaten zur Errichtung eines europäischen Binnenmarktes dar. Die Vorar-

beiten (sog Spaak-Bericht6) bildeten die Grundlage für die Erstellung des EWG-

                                            
1 Vgl Streinz, Europarecht5 (2001) 6. 
2 Vgl Schweitzer/Hummer, Europarecht, Das Recht der Europäischen Union – Das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EG, EAG) – mit Schwerpunkt EG5 (1996) Rn 31. 
3 Die Republik Frankreich, die Republik Italien, das Königreich Belgien, das Großherzogtum 
Luxemburg, das Königreich Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland beteiligten sich 
an der Regierungskonferenz zur Ausarbeitung des EGKS-Vertrags, der am 23.7.1952 in Kraft 
trat. 
4 Der vom französischen Premierminister R. Pleven entwickelte und nach ihm benannte Plan 
schlug die Schaffung einer supranationalen europäischen Armee vor und wurde zur Verhand-
lungsgrundlage über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft. 
5 Vgl Pechstein/Koenig, Die Europäische Union, Die Verträge von Maastricht und Amsterdam2 
(1998) 16 f. 
6 Nach dem belgischen Außenminister P.-H. Spaak benannt, der den Vorsitz im Expertenaus-
schuss führte und sich mit Möglichkeiten einer weiteren Wirtschaftsintegration beschäftigte. 


